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Vorbericht zum Stellenplan 2024 
 
 
Gegenüber dem Stellenplan 2023 ergeben sich nachfolgende Änderungen: 
 
 
A.  Verwaltung 
 
1 Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung 
 

 

Sachgebiet Personal und Organisation, Informationstechnik 
 

1.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,620 bei S 13 neu eingerichtet. 
 

1.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 11b neu eingerichtet.   
 
1.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 8 neu eingerichtet.   
 
1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 10 neu eingerichtet. 

 
 
Sachgebiet Bürgerbüro 
 

1.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 4 wird von 0,769 auf 1,000 erhöht. 
 

1.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,150 bei EG 4 gestrichen. 
 
 
Sachgebiet Stadtmarketing 
 

1.7 1 Stelle für Gerinfgügig Beschäftigte wird von 0,330 auf 0,150 reduziert. 
 

1.8 1 Stelle für Gerinfgügig Beschäftigte wird von 0,330 auf 0,150 reduziert. 
 

1.9 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird mit 0,150 neu eingerichtet. 
 

1.10 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,150 auf 0,100 reduziert. 
 

1.11 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,150 auf 0,100 reduziert. 
 

1.12 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,150 auf 0,100 reduziert. 
 

1.13 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,150 auf 0,100 reduziert. 
 

1.14 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,150 auf 0,100 reduziert. 
 
 
Grundschule Remagen 
 

1.15 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 2 neu eingerichtet. 
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1.16 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,250 auf 0,385 erhöht. 

 
1.17 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,103 bei EG 2 neu eingerichtet. 

 
 
Grundschule Oberwinter 
 

1.18 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,410 bei EG 5 neu eingerichtet. 
 

1.19 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 3 wird von 0,620 auf 0,615 reduziert. 
 

1.20 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 
 
Grundschule Kripp 
 

1.21 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,450 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 

1.22 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,770 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 
 
Kindertagesstätte St. Anna 
 

1.23 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,590 auf 0,770 erhöht. 
 

1.24 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 4 nach S 8a angehoben. 
 

1.25 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,460 bei S 8b gestrichen. 
 

1.26 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,910 auf 0,820 reduziert. 
 

1.27 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,710 auf 0,641 reduziert. 
 

1.28 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,513 bei S 2 neu eingerichtet. 
 

1.29 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,640 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 
 
Kindertagesstätte Unkelbach 
 

1.30 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,930 bei S 8a gestrichen. 
 

1.31 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,380 auf 0,500 erhöht. 
 

1.32 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,898 auf 0,860 reduziert. 
 

1.33 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei S 8a gestrichen. 
 

1.34 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,513 bei S 2 neu eingerichtet. 
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1.35 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,641 bei S 2 neu eingerichtet. 
 

1.36 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,530 auf 0,641 erhöht. 
 

1.37 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,032 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 

1.38 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,380 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 
 
Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn 
 

1.39 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 1,000 auf 0,700 reduziert. 
 

1.40 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 4 nach S 8a angehoben. 
 

1.41 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei S 2 gestrichen. 
 

1.42 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 gestrichen. 
 

1.43 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 
 
Kindertagesstätte Goethe-Knirpse 
 

1.44 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,744 auf 1,000 erhöht. 
 

1.45 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 
 
Kindertagesstätte Voßstraße 
 

1.46 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 9 neu eingerichtet. 
 

1.47 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet. 
 

1.48 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet. 
 

1.49 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet. 
 

1.50 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet. 
 

1.51 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet. 
 

1.52 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 

1.53 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 
 
Kindertagesstätte Bandorf 
 

1.54 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet. 



 

[4] 
 

 

Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge 
 

1.55 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,526 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 

1.56 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,380 bei EG 2 neu eingerichtet. 
 
 

 
2        Teilhaushalt 2 – Finanzverwaltung  

 
2.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 8 neu eingerichtet. 
 
 
 
3 Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung  
 
3.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 11 gestrichen. 
 
3.2 1 Stelle für Beamte wird mit 1,000 bei A 11 neu eingerichtet. 

 
3.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,640 bei EG 2 neu eingerichtet. 

 
3.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,130 bei EG 2 neu eingerichtet. 

 
3.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,130 bei EG 2 neu eingerichtet. 

 
3.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,230 bei EG 2 neu eingerichtet. 

 
3.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 2 neu eingerichtet. 

 
3.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,080 bei EG 2 neu eingerichtet. 

 
3.9 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet. 

 
3.10 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet. 

 
3.11 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet. 

 
 
 
4 Teilhaushalt 4 – Ordnungsverwaltung  

 
4.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 8 neu eingerichtet.   

 
4.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 6 wird von 0,770 auf 1,000 erhöht. 
 
4.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 neu eingerichtet.   
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5  Teilhaushalt 7 – Bauhof 
 

5.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 8 neu eingerichtet.  
 

5.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben. 
 

5.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben. 
 

5.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben. 
 

5.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 5 herabgesetzt. 
 

5.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben. 
 

5.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 4 gestrichen.  
 
5.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.  
 
5.9 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.  

 
5.10 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 5 herabgesetzt. 

 
5.11 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben. 

 
5.12 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.  

 
5.13 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet.  

 
 

 
Nachrichtlich: 

 
 1 Stelle für Auszubildende wird mit 1,000 neu eingerichtet. 
 

 1 Stelle für Auszubildende wird mit 1,000 neu eingerichtet. 
 
 1 Stelle für Auszubildene wird mit 0,500 neu eingerichtet. 
 

 1 Stelle für Auszubildene wird mit 0,500 gestrichen. 
 
 1 Stelle für Auszubildene wird mit 0,500 neu eingerichtet. 
 

 1 Stelle für Auszubildene wird mit 0,500 neu eingerichtet. 
 
 1 Stelle für Duales Studium wird mit 0,756 neu eingerichtet. 
 
 
 
B.  Sondervermögen 
 
1.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 neu eingerichtet. 
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1.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 neu eingerichtet. 
 
1.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 neu eingerichtet. 
 
1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 neu eingerichtet. 


